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Damit geht das VP-Gesetz davon aus, daß Straftaten und Ord

nungswidr igkeiten selbst Gefahren für die Öffent l iche Ordnung 

und Sicherheit  sein können und daß auch von best immten Ursachen 

und Bedingungen von Straftaten und Ordnungswidr igkeiten Ge

fahren für die öffent l iche Ordnung und Sicherheit  ausgehen 

können. Damit wird auch verbal der Tatsache Rechnung getragen, 

daß ein und dieselbe Sache verschiedene Rechtsverhältnisse 

entstehen lassen kann. Einmal ist  es das Rechtsverhältnis 

verwaltungsrecht l icher Natur,  das mit  der Pf l icht zur Gefahren

abwehr begründet wird und mit  der Wahrnehmung der Befugnisse 

die Wiederherstel lung der öffent l ichen Ordnung und Sicherheit  

bewirkt.  Zum anderen ist  es ein ordnungs- oder straf recht l iches 

Verhältnis,  das darauf gerichtet ist ,  die widerrecht l ieh han

delnde Person wegen schuldhaft  begangener Rechtsverletzungen
1

zur Verantwortung zu ziehen.

Daraus result iert ,  daß die Befugnisse des VP-Gesetzes wahrge

nommen werden können, um die durch Straftaten oder Ordnungs

widr igkeiten sowie durch deren Ursachen und Bedingungen ver

ursachten Gefahren abzuwehren.

Das kann z. B-.  erfolgen, um gegen die als Gefahr wirkende 
straf recht l ich relevante Handlung einzuschreiten und sie 
zu unterbinden oder um die durch die straf recht l ich rele
vante Handlung in Gang gesetzte Kausalkette zu unterbre
chen und damit den Eintr i t t  der strafrecht l ichen und 
weiterer Folgen zu verhindern.

Zu beiden Rechtsverhältnissen können z. B. auch noch zivi l  

recht l iche und arbeitsrecht l iche Verhältnisse hinzukommen, 

was jedoch an dieser Stel le unberücksicht igt  bleiben sol l .  1

1 Vgl.  Surkau
Adressatenkreis verwaltungsrecht l icher Forderungen und 
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